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S A T Z U N G 
über die Erhebung von Kostenbeiträgen für 

die Nutzung städt. Sporthallen und des 
städt. Hallenbades 

vom 24.06.1998 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.07.2013 

 
 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen i. d. F. der Bekanntma-
chung vom 14.07.1994 (GV NW S. 666/SGV NW 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
20.03.1996 - Art. III - (GV NW S. 124/SGV NW 2023), und der §§ 4, 5 und 6 des Kommunalab-
gabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21.10.1969 (GV NW S. 712/SGV NW 610), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.12.1992 (GV NW S. 561/SGV NW S. 610), hat der Rat der 
Stadt Balve am 24.06.1998, geändert durch Ratsbeschluss vom 03.07.2013, folgende Satzung über 
die Erhebung von Kostenbeiträgen für die Nutzung städt. Sportstätten beschlossen: 
 
 

§ 1 
Belegungsplan 

 
Die Nutzung der städt. Sportstätten wird in einem jeweils zum 01.10. für zwei Jahre gültigen Bele-
gungsplan festgelegt. 
Hierbei wird nach folgenden Prioritäten vorgegangen: 
 
- Schulnutzung 
- hallenspezifische Sportarten 
- sonstige Sportarten 
 
 

§ 2 
Zahlungspflicht, Befreiungen 

 
1. Als Entgelt für die der Stadt Balve für ein Haushaltsjahr entstehenden Kosten zum Betrieb 

der Sportstätten einschl. der Sportförderung wird eine Gebühr erhoben. 
2. Berechnungsgrundlage hierfür sind die einem Nutzer im Rahmen des Belegungsplanes zu-

gesprochenen Zeiten. 
3. Kinder und Jugendliche sind von der Zahlung einer Gebühr befreit. 
4. Bei einer Mischnutzung (Erwachsene/Kinder/Jugendliche) wird eine Nutzungsgebühr erho-

ben. 
5. Die VHS ist von der Zahlung einer Nutzungsgebühr ebenfalls befreit. 
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§ 3 
Benutzungsgebühr 

 
Die Nutzungsgebühr richtet sich nach der Art der Halle und wird pro Stunde der Belegung wie 
folgt erhoben: 
 
 
Dreifachturnhalle ganz  7,80 € 
Dreifachturnhalle 1   3,25 € 
Dreifachturnhalle 2   3,25 € 
Dreifachturnhalle 3   3,25 € 
Turnhalle Realschule   3,25 € 
Turnhalle Murmke   3,25 € 
Jahn-Turnhalle   1,95 € 
Hallenbad    11,70 € 
 
 

§ 4 
Fälligkeit, Säumnisgebühr 

 
1. Die Gebühr wird von dem jeweiligen Nutzer zum 01.10. für ein Jahr erhoben. 
 
2. Soweit der Nutzer seiner Zahlungsverpflichtung nicht nachkommt, kann der rückständige 

Betrag durch einen Vollziehungsbeamten der Stadt Balve nach den Vorschriften des Ver-
waltungsvollstreckungsgesetzes gegen Entrichtung einer weiteren Gebühr eingezogen wer-
den. 

 
 

§ 5 
Inkrafttreten 

 
Diese geänderte Satzung tritt am 01.10.2013 in Kraft. 
 
 
 
 
 
 
 
 


